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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 10 Minuten. 
Vorsitzender-St,eUv,ertret-er HOllay oe I' Ö f f- minist,ers für die auswärtig,en Angeleg,enh,ei­

ne t di,e Sitq,ung und oelfldärt das .Protokoll ten Dr. Rarl0 ru b e r mich mit dessen Ver-
der I'etzten SitZiUllJ,g als g·e n ,e h mi g t. tretung betr.aut. 

E n t s c 11 u I d i g t ,sind ,di,e Bundesräte Hievon beehr·e iCilrmich, mit d,emErsuchen 
K ,a i t, M ,e II i c 11, R i ,e d 1, Sc 11.a i d r ,e i t e r um gefällige K'ennt~,isna11me Mitteilung ZOll 

S machen." und c h ,e i h 'e oll g I' ,a f. 
Die Zuschrift wird zur K ,e n nt n i oS g e­

Bundesrat lug. W ins IR u le I' hat mit ~ nomm'en. 
Schreiben vom 3. August 1946 sein Bundes-
ratsmanod.at niedergel.egt. . Die Landeshaupt- Ein g·e I a 11 g' tsind 'f,erner die Gesetzes­
mannschaft Vor;arlberg ist hievon sogleich beschlüsse des Nationalrates, deren ßeTatung 
verständigt worden. . Geg.ensot.and der Tageso~dnung i,st. Di,ese Vor-

- I lagen wurd,en in den zuständigen Ausschüs-
Ein g 'e 1 a n g t ist folgende Z 11 ,8 C h r i f t sen vorberat,en. Gemäß § 27 Edel' GeschäHs­

des Bundeskanzlers lug. F i g 1 vom 22. Okto- ordnung wird mit der lerforderlichen Zwei­
ber 1946: drittelmehrheit :beschloSlsen, d:i'e Tag,esord-

"Der HeH Bundespräsident hat mit nung um zwei Punkt·e zu ,erweH,ern, di,e von 
Entschließung vom 21. Oktoher 1946 über ,den ZJuständigen Ausschüssen her,eits vorbe­
meinen Antrag g,emäß Artikel 73 des Bundes- raten wu~den. 
Verfassungsgesetzoes von 1929 für die Dauer Gemäß § 30 E dlOO' Ge.schäftsordnung wird 
d,erzeitweiligen Verhinderung d,es Bunde~- mit d'er erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
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beschlossen, von d,er V'e r v i ·e' I f ä I t li g u 11 g I dann, wenn er von s,einer bi.sherigen Spruch­
der-. Aussch,ußberichte. sowie von der 24stün- praxis in ·einem Einzelfalle abgehen wollte, 
<ligen Ver t 'e- i 1 u n giS, fr ist Abstand zu die Mögl.i-chkeit, entweder in. der Vollver-. 
nehmen. JS'ammlung . oder 'in einer Fachgruppe die-

Ferner weI"de:n gemäß § 28 B der Ge~ ser Vollversammlung zu entscheiden. Dies·e 
schäftsorclnung Ergänzungsrwahlen für· di :~ .Fachgruppeuenuscheiduug hat sich in 
AusschÜlSlse ,als letzter Punktaur die TaO'es- er Vrerganrgenhedt nicht sehr bewährt. 
ordnung g,es,etzt. . '" Das Vlelrw.altung.sger:ichtshofgesetz 194p hatt~ 

. daher an Stelle der Fachsenate ·e1nen soge-
1. Punkt der Tagel~rdnung 'Ist der Ge- nannten versUfrkten Senat vorgesehen. Wäh­

setzesbeschluß de.s NatlO.naloot·eg vom 9. Ok- rend im Re eUane ein Senat von fünf Rich-
tobel' 1946, hetreilend dIe Verfassungs- und . 1 g. . " h. . 
V lt . ht b I 't N 'll 1946 lern entscl1eldet, werden .durch Zuz1!e ung 

erwa ungsgerlc s ar {eI s- ove e . von zwei weiteren Mitgli'ed,ern v.erstärkte 
Bericht,er,SJtatter Dr. 'Latzka: Hoher Bun- Senate gebildet, die in wichtig,en Rechts­

d-esrat! Der vorJ.:ire.gend,e· '. Ge,setzelsbeschluß fragen eine rasche. und sachg,emäße Ent­
des. Nationalrates Ibetrifft ·eine notwendige scheidung gewährleisten. 
und zweckmäßige Novellierung der Bestim- Diese beid,en Einr,ichttingen, die in dem 
mungen über die Verf.assungs- un.d Vemval- bisherig,en Verwaltung.sge'ri.chtshofglesetz ent­
tl1ngsgerichtsbarkeit. Noch' von der Proviso- halten war,en' und sich durchaus bewährt 
fischen Staatsregierun.g w.ar in der vorläufi- hatten, soUen nun in däe Bundesv-erf,fljssung 
gen Verfassung vom Mai 1945 die W,ieder- eingebaut w.erden. Die entsprechenden' Ar­
errichtung des Verwaltungs,gerichtshofes tikoel der Bundesverfassung, überschrieben: 
v·orgesehen worden. Hier war·en jedoch nur "Garantien der Verwaltung undVetfa·s­
zwei kurze Bestimmungen aufgen.ommen, sl1ng", wel'd·en entsprechend geändert. Es' 
die die Wiedererr:icht'llng des v.erwaltungs- sind di,e.s die Artikel 129 bis 137. 
,gerichtshofes selbst beinhalten; die nähere 
Regelullg wurde. einem .eiinn3:ch.en !Gesetze Außerdem sieht de·r vorHegende Gesetzes-
vorhelralten. Dieses Gesetz über die Ein- beschluß im Artikoel II noch eine weitere 
richtung d'es Verwaltungsgerrichtshofes ist Bestimmung vor, die eine sachliche Unstim­
im Oktobe,r Hf45 ,geschaHen würrrd.en.Ers mi-g,keit .in der Yerwaltunglsgerichtsbarkeit 
konnte al,s ,einfaches Bunde.sgesetz von den beseitigt. So konnten verlillö~en'Srechniche 
Bestimmungen de·r BundeSlVle:rfassung 1929 Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Di'enst­
abweic.h.en und lE,iilltfichtungen tteffen, ,die 'in verhältnissen und sonstige Ansprüche ver­
der V-erfassungselbtst llIichtentha1tern waren. mögensr,echtlicher Art .gegen Bund, Länder 

und' Gemeinden, di,e nicht .im ordentlichen 
Das ist in zwei Fähle'll g,e,schehen, und 

zwar durch die Schaffung der Säuinnisbe- Rechts'werge ausrg,etragenwerden köu-
schwerd,e und durch die Einführung der 80- nen, wahtweise entweder durch Be!Schw~rd,e 
g,enannten verstärkten Senat.e. Nach d'er oder durch Klage vor dem Verwaltungsge­
Bundesverfassung 1929 konnte zwar jeder, richlshof geltend gemacht werden. Diese 
der sich durch .einen Bescheid einer Ver- Doppelgeleisigk'eit ,stört die Sy.stematik d-er' 

Gesetzgebung über die Verwaltungsgerichts-
waltungsbehötde benachteiligt erachtet,e, barkeit. Es war daher notwendig, hier eine 
eine Beschrwerde heim Verwaltungsgel'lic:hts-
hof leti.nbrr;j~g'en. Wenn a;ber die Verwaltuugs- neue Zustäl1rdi~keit zu schafien. In Hinkun.ft 
behörde ihrer Entscheidungspflicht nicht soll für dera~rtig,e Ahsrprüche de,r Verfas­
nachkam und 'einen 'Bescheid' überhaupt sungsgerichtshof 'Und nic.ht mehr 'der Ver­
nicht erließ, bestand für iden Iletrofi.enen waltungsgerichtshof zuständig sein. 
praktisch keine Möglichk'eit,sich ·gegen eine Im Artikel IV der Novelle wird vorg·ese­
behauptete Rechts,widrrigkeiteill'es solchen hen, daß die nach .dieser Bestimmung in die 
Bescheides zur Wehr zu setZlen, weH der Kompetenz des VerfassungsgerJchtshores 
Instanzenzug nicht erschöpft war. Diesem fallenden Angelegenheiten innerhalb einer 
Mangel sollt·e nun di'e Säumnisbe,schwer·de gewissen Frist vom Verwaltung,sgef!ichtshor 
abheUen, i.ndem ·sie den Betroff,enen die an den Verfassungsg-erichtshof .abgetr,eten 
Möglichl{ieH gab -- wenn die oberste Ver- werden. . 
waltungsbehörde nieht binrren sech's Mo- Der Artikel UI der Nov'elle schafft für 
nateneinen aolchen Beschielid ·erließ -, eine eine Übel:gangsze.it die Möglichkeit, die 
Beschwerde unmittrelhar ,an den V·erwal- Richter des Verwaltungsg.erichtshofes auch 
tungsgerichtshof zu r.ichten. nach VoHendung d'es 65. Lebenrsij-ahres in 

Die zweite Abweichung betrifft d,ie Ein- -ihr·er Fun.ktion zu :belassen. 
richtung der v,erstärkten. Senate. Bisher . Das' sind im wesentlichen. die Bestimmun­
hatte ,der V,erwaltung:s:~richt'shof über Fra- gen dieser Novelle. Der Ausschuß für Ver­
geng,rund-sätzlichen Ch1arakters, vor allem fassungs- und Rechtsang.eIreg,enheiten des 
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BUlld·esl'ate.s hat .sich mit ,diesem Oe.setzes­
beschluß des Nationalrates befaßt und em­
pnehl,t dem Bund,elsrat, gegen dieSien Ge­
setzesbeschluß k ein e n Ein s p I' 11 ch :z;u 
er,heben. 

* 
Der A Ii t rag des Berichterst.atters wird 

a n gen 0 111 '111 e n. 
Es folgt der 2. I>unkt der Tagewrdnung: 

Gesetzesbeschluß des N aUonalrates vom 
9. Ok~()ber 1946, betreffend dt'e Vt"fwaltungs-
gerichtshofgesetz-Novelle 1946. • 

Berichter.statter Dr. Latzka: Dieser Ge­
setzesbeschluß des Natio.nalrat1es hängt un­
miUelbar mit dem eben besprochenen zu­
s,anunen. Dadurch, daß nunmehr die Bestilll'­
lllungen über die Säumnis.beschwerd~ und 
di'e verstärkt-en Senate in die Bundesverfas­
sung 1929 :selbst eingehaut we.rden, können 
sie aus dem Verwaltungsgerichtshofge­
!Setz 1945 ,eliminiert we:.:de'l1. 

Es werden daher di.e .entsprechenden Para­
graphen 1, 18, 19 und 20 des Verwaltungs­
gel'ichtshof.gesetze1s 1945 aufgehoben und 
eine Reihe von ZiUel'ungen, die diese nun­
mehr· aufgehobenen Paragraphen betreffen, 
entsprechend geändert. 

l\'lehr ist zu dielsem ... Gesetzesbeschluß 
praklischnicht zu SJagen,. Ich ,stelle daher 
d-en A 11 t I' a g, der Bund,esral möge auch 
diesem Gesetze~sbeschluß des Nationalrates 
seine Zustimmung nicht versagen., 

* 
Der Bundesrat be schlließt , gegenden vor­

Hegenden üesebesbeschluß des National­
rates keinen Einspruch zu erheben. 

nen 3. Punkt der Tagesordnung bildet der 
Ges,etzesbeschluß des NatioIialrateis vom 
H. Oktober 1946, betreff·end ein Bundesgesetz 
über den Beirat für die Statist;l\: des Außen­
handels beim österreichischen Statistischen 
Zentralamt. 

Berichterstatter . nl'.-Ing. Lerhllcr: Der 
vorliegende Gesetzesbeschluß des National­
rates bezweckt dfe W.iedererrichtung eines 
Beirates beim österreichis,chen StatisHschen 
Zentl'alamt, und zwar für die grundsätz­
lichen Fragen der Statistik des Außenhan­
deLs. Neu :istan der Vorlag,e gegenüber der 

~ früheren gesetzlichen· Reg,elung, daß nun 
nicht mehr vom Beirat für Handelsstatistik 
sch1echthin, sondern genau vom Beirat für 
dte Statistik des Außenhandels gesprochen 
wird, !weiter, daß dieser Beirat nun reS80rt­
mäßig nicht mehl' dem Ha,ndelsministe.rium 
,sondern dem Bundeskanzleramt ~ngeglie­
dert ist. Her GesetzesbeiSchluß selbst Ibein­
haltet im § 2 die Neubestellung dieses Bei-

rates mit der kurzen Umschr,cibuug des 
Aufgabellge:bietes, nämlich daß dieser Bei­
nil das österreichisc.he Statitstilsche Zentral­
amt 'in allen grund:sätzlich,en Fragen der 
AußenhandellSlStaHstik zu beraten hat. Es 
ist vorgesehen, daß sich der Beirat aus den 
Vertret,ern der drei Wirtschaft.skörpersr,haf­
ten, nämlich der Handelskanllne.r, der Arbei­
terkammer und der ~,andwirtschaftskammer 
und weHer ,aus. Fachl,euten zUisammens,etzt, 
di,e vom Bund esk an zl,e l'a mt eigens berufen 
werden. 

Die Aufgaben: dieses Beirates sind ehren­
amtlich, den VorS/itz führt der Präsident des, 
österre'ichischen Stati.stißc,hen. Zentralamtes. 
Mit dem Inkrafttreten dies,er Gesetzesvor­
lage treten di'e se.inerzeitigen bund,esgesetz­
lichen BesHmmungen vom Jahre 1929 a'ußer 
Kmft. 

Der 'Ausschuß fÜr wirtschaftliche Angele-, 
genheiten 'stellt ,an das Hohe Haus den A n­
t I' a g, geg'en diesen GesetzesobesC!hluß des 
Nationalrates k ein e n E:i n s p I' u c.h zu 
erhe-ben. 

* 
Der' Antrag des Berichterstatters wird 

a n gen 0 m m e n. 

Es folgt der 4. Punkt der Tagesordnung: 
Ge1f'etzesbe·schluß des Nationalrates vom 
29. Oktober 1946, betreffend das Suchtgift-
gesetz. . . 

E2lrichter.statter DrAng. Lechner: Hohes 
Haus! Der Verkehr mit Rauschgliften ist, 
sc.hon seit bingen Jahren durch internatio­
nale . Abmac.hungen ger~gelt. Demzufolge 
hat auch der Bund seinerzeit entspr,echende 
Ausführungsbestimmunge.n für österreich -
erlnssen. 

Der vorliegende Gesetzesbaschluß· be­
zweckt dlie \Viederinkraitsetzung der seiner­
zeit igen Bestimmungen unter Anpassung, 
bez.i.ehung,sweise Ergänzung ill' der Rich­
tung, die durch d.iesei~herige Entwicrolung 
naheliegt. Im hesonderen ist an dem G~etzes­
beschluß neu, daß jetzt nicht mehr von 
Rauschgiften, sondern von Suchtgiften ge­
sprochen wird. Neu ist weiters, daß der vor­
ges2hene Beirat 'in das BiUnd,es:ministerium 
für soziale Verwaltung eingegliedert wird und 
nicht mehr ,als Stelle neben dem BUll'des­
ministerium für soziale Verwaltung hesteilt 
wird. 

§ 1 der VorlagebeinhaUet eine kurze Um­
sohre.ibung dessen, was als Suchtgiftzu ver­
stehen ist. 1m weiteren wird aUJsg-e,sprochen, 
unt sr welchen Voraussetzungen Erzeugung, 
VeJ'al'beitul1g, Ulnwandlung, Erwefib und 
Re~itz von Suchtgliften gestattet ist, um jene 
Sicherheitsmaßnahmen zu erreic.hen; die im 
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Interes.s. e der. VOlksge.SI. undheit beim ver-I Steuergruppe I eingereiht. Die alte Steuer­
kehrmit Suchtgiften eben unbedingt g-ebo- gruppe II voOr dElir Novellierung vom 25. Julii 
ten sind. ' 1946 wir,d außerdem durch eine' teilweise 

§ 5 'g,ibt dem Bund-esminist-erimll für so- Auiilassung des AufbauzUJschlag-es z,ur Steuer 
zi13.1e Verwaltung weitgehende Befugnisse, ebenfaUs zugunsten der Steuerträger dahin 
DetaJilfragfln im Verordnungs,wege zu re- geändert, daß der Aufhauzu:schlag I bis zu 
g'eln. einemmolliatlichen Bezug von 300 S über-

'§ 6 und die folgenden p.aragraphen bein- haupt wegiällt und ,in der Lohnsteuertabelle 
halten die Vorschr.iften über die Strafbar- für 300 bis 400 Sauf die Hälfte herabge­
keit, beziehungswe.i.se Umfang und Art der setzt wird. 
Str,afv,erfolgung. bn § 2 wird fe'stgesetzt, daß vor der Au-

In § 11 iilst dann nQc.h die bereits erwähnte rechnung. des Bezuges in der Lohnsteuelr­
Suchtgiftüberwachungsstelle \tls Or~n.i'Sation tabelle bei einem monatlichen Einkommen 
de,s BundesmiruisteriulThS für sozilal'e Verwal- 52 S, bei einem wöchentlichein Elinkommen 

• tung mit dem Sitz !in dieser Zentral-stelle 12 S, bei,einerp. täglich,eu 'Einkommen 2_8 ab-
vorgesehen. zuzieh,en sind. 

Der Ausscbuß für wirtschaftliche Angele- 'Im § 3 wird bestiimmt,daß Entlohn.llilgen 
genheitens1ellt an das Hohe Haus den für überstunden, <3.11~rdings bef:r.istet ,bis zum 
Ä nt rag,' geg-en den -.Gesetzesbeschl'qß deos 31. Deizember 1947, ,steuerfr-ei sind, diie-s aller­
Nationalrates über den Verkehr und die Ge- ding:s nur dann, wenn die Üiberstundenent­
barung mit Suchtgiften . k e li n e n Ei n- lohnung 25 Prozent des Grundlohnes und 50 S 
oS P r u c h zu erheben. wöchentlich wicht übersteigt. 

* 
Entsprechend dem Antrag ,des Berichter­

statters wird gegen den vür1iegend~n Ge­
setzesbe,sohluß k e i.n Ein s p ru c h erhOiben. 

Der 5. Punkt der Tagesordnung ist d-er 
Gesetzesbe:schluß des -Nationalrat-es vom 
29. Oktober 1946, betreffend diie EinkomlPen-
steuernovelle 1946. . 

Berichterstatter Grossatter: Hoher Bundes-
,rat! Der vorliegende Geset7Jentwurf, betref­
fend Änderungen ,auf dem Gehiet-e der Ein­
kommen.steuer, ist ~eine Folge von ständigen 
Wünschen, .besonders der Arbeitnehmer 

-,durch 'den ,Gewerkschaftsbund. 
Es :ist Tatsache, dl3ß wie Lohnsteuer als 

eine der drückendsten Steuern über.haupt 
bekannt ist, denn sie ist in ihren AUSlwir­
Imnge.n ä"ußer:st hart und empfindlich. Ver­
sc.hiiedentHche Anträge der im Nationalrat 
vertretenen Parteien hatten die Abstellung 
der Härten zum Z'weßke., Nach gründlichen 
Beratungen und VerhandLungen der inter­
essierte.n Gruppen mit ,der Finanzverwal­
tung ist nun dieser Gesetzentwurf zustande­
gekommen. Er wur,de lirn Nationalrat 11lit 
kleinen formellen Änderungen, die ich noch 
bekanntg,ebe, einstimmig angenommen. Im 

. Auftrag des wiTtschaftlichen Aus,schusses 
bringe ich dem Hohen Bundesrat dieses Ge­
setz vor und bitte um veflsiändnisvolle An-
1113hme. 

Die wesentlichen Punkte de,s Gesetzes sind: 
Zunächst wird' die Lohnsteuerg.ruppe I, die 
im Vol~,sn1;unod als Ledigensteuer bezeichn.et 
wird, aufgehoben. Die frühere SteuE'l'­
gruppe TI wil'd nUll mit -der Bezeichnung 

1m § 4 ,wird ebenfalls eine Härte der bis­
herigen Bestimmungen, und zwar dahin aus'" 
geglichen, daß ,anfallende Abfertigungen 
n:icht mehr in einem Betlrage zur Versteue­
rung gelang,en, sond,ern daß diese Abferti­
gungen bei der Steuerpflicht auf jene ZeH­
räume bezogen w.erden, für di-e ,sie gelten. 
D.adurch werden d·iese einmaLigen Betiräge 
in d'er LohnsteuertabeUe in ·einzelnen Teil­
beträgen erfaßt. 

Zum § 7 ,s,ind im Nationalrat hei der letz­
ten Beratung noch formelle Ältl~er'Ullgen be­
antragt ' worden, welche Änd1erungen. auch 
angenommen, wurden. Ich ,bitte die Mitglie­
der des Bünde,srale-s daher, in dem ihnen 
vorliegenden Ge,setzentwurf in § 7, zweite 
Zeile, die Bezeichnung ,,1. November 1946" 
auszustreichen und" dafür ,,31. Oktober" zu 
schreiben und in Abs,atz 2, 'tLritte Zeile, di'e 
Worte ,,31. Oktober" auf ,,30. Oktober': zu 
ändern. . 

nies im ersten Fall aus folgend-el1l Grund: 
Hier steht: Die Bestimmungen treten mit 
1. November 1946 in Kraft. Nach dem Ge- /' 
haltsgesetz wh·d der Novembergehalt der 
öffentlichen Beamten

i 

mit 31. Oktober 1946 
fällig. nie Anführung d.es 1. November 
könnte allso dazu führen, daß der Novel1):ber­
bezug noch nach oder alten Steuertabelle ver­
rechnet würde. h}l zweiten Fall ist in de,r 
dritten Zeile der 31. Oktober auf den. 
30. Oktober abzuändern. Nach den Bestim­
inungen des Gehaltsg-esetz,e:s wird ,der Mo­
natsbezug, faUs der Eflste auf einen Sonn'-, 
oder ~Fe,iertag fällt, am Letzten. des vorher­
gehenden Monats ausbezahlt, in diesem 
F.alle also am 31. Oktober. Hier muß also 
ähnlich wie vOl~hin, lIlll Verwechslungen 
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auszuweiehen, das D.atum um einen Tag ge­
ändert werden. Nach der Beschlußraslsung 
des Nationalrates Is,jnd also diese Bestim­
mungen d'es Gesetzes, wie sie hier gedruckt 
waren, lliinfällig und wie angeführt zu 
ändern. 

Es bleibt noch zu wünschen, daß den 
Lohn- und Gehaltsbeziehern die durch di·e­
ses G.esetz gewün.schten Vorteile ·einer 
kleinen materieUen Bessefistellung auch ge­
sichert bleiben und ihnen nJcht durch e-ine 
weiter·e Verteuerung der Lebenshaltung 
unte'r dem Titel ·einer Angleichung an die 
Weltmarktpreis.e neuerlich entZiogen wer-

, d·en. Dies zu verhindern soll auc;h d,er Zweck 
·dieser Gesetwsvorlagle sein, die loh hiemit 
bitt-e einst.irlnmig anzune,hmen. 

Im übrigen st·eht zu er~.artell, daß dieses 
Gesetz, das j,a nur eine Teillösung sein 
kann, recht baLd ,durch :ein neues, den z.eit­
läuften angepaßtes St.euerge.setz abgelöst 
wird. 

Der Ausschuß für wi,ft,schaftLiche Ange­
legenheiten beauftragt mich, Ihnen diese 
Ges'etzesvorlage zur Annahme zu empfehlen. 
Die Mitglieder des Bundesrates haben in 
diesem Ausschuß eiruige Auflcl.ärungen ver­
fangt, die von dem Vertreter der F'inanz­
verwaltung in befriedige.n;der Art g,egeben 
wurden. Ich ,bitte nochmals mn die Annahme 
des Gesetzesbeschlusses: 

Bundesrat Holzfeind: HoherBundesrat! Wie 
schon der. Herr Bericht'er.statter erwähnt hat, 
ist ~lie FOflderung lUach reiner Ermäßigung 
und :nach 'einl2ir R'ev:i:sion der Lohnsteue':p 
schonsei,t Monat,en, ich möchte fast gagen, 
seit dene'flsten Tagen des l3estand€s unserer 
zweiten RepubHk eine der dringendsten. For­
d erungen der Arbeiterschaft geworden. Dle 
NoveUierung die.S1e'8lnGes·etzes kommt nun den 
Forderungen tat'säehlich weHgehend nach. 
Die Beg·ründung, di'e di,e A'rbeHer für .eine 
Now':lJi:erung vorgebracht haben~ war im \"e­
sentlichen: 1. die unso'zfale Ledigensteuer 
möge wegfaUen, 2. wenn· LOilmerhöhung·en 
gegeben wefidten, dann ,sollen diese Lohner­
höhung!2ln nicht gl'eichzeiti:g wegg1esteuert 
werden, und wenn jemand ve'rmög,e ,seinei' 
Leistungen 'eine Zulage erhält Od'N dn eine 
höhere Gruppe befördert wird, dann 'soll 
dieSle Zulage Qder die .Q.ehaUSIerhooung nicht 
im wesentNch·eln dem Fiskus zuni Opr'er f.allen. 
W,enn wir al'so heute al.g Soz,ialistis:cheParte:i 
die:se'r N ov,elHerung zustimmen,so" g.estatten 
Sie uns doch, daß wir auch einige Kritik an 
diee'2:r NovleHe üben, vor aUem am Termin., 

'DaJsGesetz gibt den 31. Oktober, wie jetzt 
der Herr .BerichterstaUer mitgeteilt hat, als 
Termin für die Durchführung der §§ 2 bis 6 
an. Wir ß,ehendiels als eine HäTte an, d!enn 

'schpn im Juni, Juli und August ,diieses Jahres,.". 
durch die sogenannten Salzburger Zuge­
,stän.dniSlse, war es notwendig g,ewo:r:den, daß 
den Arbeitern T'eUJelrungszulagen gegeben 
werd'e.n, ünd nUll sollen diese Teuerungszu­
lagen dadurch st'euerf.rei w,er,den, daß 
12 Schilling wöchentlich und 52 Schilling 
mon.atlich ,als F'reibeträg,e gewährt werden. 
n~ese Teuerungszulag,en wur,c1en .also schon 
:im Juni weg'en d,er Teuerung g,egeben, wer­
den abe.r bis einschHeßlich Oktober zu 
100 Prozent ve ... steuert. Wir müstSen die.s als 
eine Hä'fte' aUSIehen, 'schon d-eshalb; weil .ja' 
schl:i,eßliich und ·endlich de:r Herr Finanzmi­
näster in se.inen :g,e,str:i.gen Ausführungen f·est­
gestellt hat, -d,aß ·das öst€,rreich~sche Budget 
im allgemeinen aus,gegHclleJ11 ,ist und nur j'€ue 
Beträge k·e,i.n.e D-eckung find,en, dile für d'en 
Wi,edera:ufhau in Frage komluen. 

Eine. zweite Ang'elegenoheit, d,ie ständig 
von d·en Arooüern 'v,erlangt w.itrd, 'i's,t di,e 
For,derung nach dem :sogenannten Jahres .. 
. ausgleich, der nach der aUen östeneichischen 
Steue'rge1setzgebung mögltich w.ar. Das Unter­
bleiben des J·ahr,e'8ausgleiches, wte: ihn di,e 
alte öst,err:eichilsühe Steuerg,e,setzgeburig ge­
kannt hat, ist zweifeUo.s 'eine 'einseitige 
Härte für di,e Lohn- und Gehalts,empfänger. 
Während in der alten österreichischen Sleuer­
gesetzgebu.ng die Mögliohkeit gegeben war, 
da.s Jahreseinkommen ,am Ende de,s Jahres 
zu kontrolHer,en und die Steuer nach dem 
Gesamtei,nkommen richtigzust,eUen, kannte 
und roenut die deutsche -Gesetzgebung einen 
6olchenJ.ahr'8Is.ausgleich für die Lohnsteuer 
leider nicht. W"ffiln also beispielsweise ein 
A,rbeHer oder Angestellter währ,end des 
Jahres nur dne,i Monat,e arheit-et, muß ,er eine 
bedeutend . höhe'r,e St,euer zahl,enals der 
Steuerpflichtig,e, dessen St'euer durch V,eran­
lagung beine-ss,eu wird. 

Nach' der amtlichen 'Steueirtal)'eUe vom 
26. September kommen be'L .der 'bisherigen 
Art de'r Ber,echnung ,folg,ende Verhältnisse 
zum Ausdruck: Ich nehme an, 'e.in Arbeiter 
oder- e.in Angestellter arbeitet drei Monate im' 
Jaihroe, 'er wÜT,(fJe dann k!rank und kann nicht 
weiter arbeiten, und er hätte Ierj,p.en Mo'lluts­
lohn von 1000 S, dahelr einen J.ähfle'slohn von 
3000 8. . 

Nach der St1e'Uergruppe I" häUe ,er luach de,r 
geHend,eIll St·e-uertahel1e jährlich 1023 S Steuer 
zu ,entriohten, während er nur 350 S Steuer 
zahlren würd,e, w€,nn man den Jahre,slohn auf 
Zwölf tel auHeilt. Er mußte bisher al'so .um 
673 S mehr ,an Steue'r zaMen! 

In der Steuergruppe TI z.ahUe ,er um 420 S 
Steuer mehr, in der Steuerg:ruppe IU um 
385 S und in de,r :SteUlerr.gruppe lIla mit zwei 
Koinde'fll um 547 S mehr St,euer. 
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,,_ Wenn ein Arbeite.r ein Mouatseinkommen Wir sehen daheT diese Novene. zwm: a}'8 
von 500 S hat und nur dr,ei Monat.e arheH'eteine besondefle Erleichterung au, di·e zweifel­
Sü zahlt ,er in der Steuergruppe I rund 379 S: los den Wünschen de,r Arbeiter weitgehend 
in ·der Steluel'g.ruppe II 245 S, in der Steuer- . Rechnung trägt: Wir bet-r.achten aber ,diesen 
gruppe .In 166 S 'Und in der St.euergruppe Zustand immer noch nur als einen Über­
IIla 322 S, während ·er bei einem Jahr,es.Ru9- gang zu e:inem rkhtigen österreichischen 
gl·eich übe'rhaupt ,st,euerf.rei wäre. Steuer'sy,sf.em, zue'Lnem Steuer:system, w;i.e es 

Eline weit'e,rekratS§<e Unge,rechtigkeit dieses 'einem soziallen ArbeitSlstaat ge·ziJemt. 
Ste-uer,syste'ms hTingen die Ermäßigungen mit 
sich, die f~r Fmmm und für Kind'er gegeben Bundesr,at Rehr!': Hohes Haus! Bestimmt 
werden. So 'Slehr wir auf dem Stallldpunkt wird die Einkommerusteuernovelle 1946 a11-
einer di'rekren und .einer progr

'
e8siv,en -SteueT gemeine .Befr,i,ed,igu.ng auslösen, denn sie 

stehen, :s-o können wir doch ndcht veret,ehen, bes·e1bigf .eine ,dte;r krassest·en UThger,echtig~ei­
daß .Me St'eue,rennäßigungen in d,er Art pro- t.en, die da,g Einkommensteuerges,etz nochjn 
gressiv wirken, d,aß ,sie 'so krasse Unte'r- re,jc.hs,t,em Maße in ,sich birgt, wie l1'lein Herr 
schiedt8 ergebte:n. Vorredner an Hand von Zahlen und Beispi'e-

Bei 'eüJoem Einkommen von monatlich 157 S len schla,g,end bewiesen hat Aber durch einen 
beträgt d~el St,euerermäßigung mon.atlich 5 S Umbau wird ,ein Gesetz in seiner -Gänz:e 
f .. . F B ... meist nicht beslSlel}\: Ich habe in! Ausschuß ur ,e~l:lle rau. ,e,i einem Steuer,einkommen 
von 600 S beträ,gt d:ie mooatlic,be Ermäßiauna di€,se Art der Geeetzesverbesserung mit dem 
74 S. Bei ,einem Einkommen von 2400 S b; beli.ebt.en Kind,ersp'ieldles St-atuenstehellis ver­
trägt di,eFirauenermäßigung 484 S und bei gHchi€1n. Ein Zurück gibt es nicht; .darf' (lS 

3400 S monaUich beträgt 'sile, 732 8. nicht igleiben, und so kommt da,nn durch das' 
Has bedeutet zum Bedlspi1ei, daß der Arbei- 'ewige He,rumricht,en und Herumbieg,en e'in,e 

ter, der 300 S verdient, .seineFrau um 18·20 S Groteske heraus - zum Gaudium der Mit­
monatJ,ich .eThalten muß, während ein Mann, spie1er. Vielleicht 'iist der Velrgleich etwas 
delI' 3400 S 'v,er,dilent, eine Steuefiermäßigung kraß -- sieline Richtigkeit wird aber, ni-enl!U1-d 
von 732 S bekommt. Es ist nacht einzus'ehen, in l\bre-de stellen können. 
w.arum d'ie Frau eines IMe,nsche,n, de,r 3400 S ' \Vjr hätten ID öst'erre-ich ,aur d'em Gebiet,~ 
Emkommen ,hat, um :8-0 viel mehr wert list als der Gesetzgebung eine große Tradition 
die Frou .des Arbeiters, ,de,r nur ,ein Einkom- fortzuführ,en; man denke ,an .das Al1g1eillleine 
men 'von 300 S hat. ' Bürgelrliche Gesetzbuch, dais :in der ganzen 

D.aSlStelbe trifft h:insichtlich der Kinder zu. W'elt Bewunderung auslöste und ;heut-e noch 
nie Steuerermäßi.gung für Arbeiter b.e.i 'eütem die Basis des Recht,es bildet in österreiich und 
Monatsleinkommen von 157 S bet'l'ägt bei zwei auch in manchen andeflein St-aat,en. Hier 
Kindier.n 4'70 S, währ.e.nd sie 96 S 'bei einem wurde in fundamentaler W.e'ilse Arbeit" ge­
Monat,seinkommen von 3400 S beträgt. Hier leisuet, die vi'ele Jahrzehnt,e hindurch trag­
ist zwar der Untel's.ch'irl"d nicht so kraß, aber fähig, haltbar und weHerhin richtunggebend 
immerhin sehen wir, -daß doi'e 8teuerermäßi- war und noch äst, ,seIhst über di,e Gf1e:nzen 
gung bei den hohen Ei'lllkommen hn V.erhält- ulls-enes Landes l~inaus. Selbst der alles ~ll'S 
nis wesentlich größer ist,al,s bei ,-einem nie- öster'reich Stammende hasisend,e Nationals.Q~ 
drig'e'~e:n Einkommen. Das Kernprobl'em be- ziali,smus mußte di'es'e ·Gesetzesarbeitaner­
st,eht d.arin, daß wir tr,achten müs,sen, bei k!€,nnen. Dabei darf nicht v,erg,essen werden, 
unserem Grundsatz zu ble;iben und dir,ekt'e daß d,Le so wlertvoUen öster;r,e:ichischen Ge­
,sowi,e progr,ess1v.e Steuern zwar aU fre chtzu- setze auch in ZeHen 'Voll politischer Bewe­
erhaUen, abe.r von der d'eutschen SteUlerge- gung entstanden' sind. Immer und imme-r wie­
setzgebung, d,ie 'so unsozial uud'umllöglich ist, der wi.rd auf diersen Schatz an :geistiger Ar­
wegzukommen und zu einer vernünftigen beit verwiesen, und dieses Fundament hält, 
österreich1scp,en Steue,r,gesetzglehung zu kom- bildet :imme,r wi,eder ,einen ruhenden Pol, so­
men. ' zus,ageill das Flußbett für den Strom der Ge-

Früher hat ein Arbeite.r durchschnittlich set~eserneuerung. 
1 P'rozent ·seines EinkoU1mens ,au Steuern be- Dieses Hinweisen und Beziehen kann aber 
zahlt, heute: zahlt ,er 5,7 oder 10 Prozent auch gefährlich werden wenn kein festes 
,seines Einkom~'e.IiIS. Er trägt dadurch ganz j. Flußbett vorhanden ist, 'wenn also eine Be­
entschied'en zur budg-etären Erhaltung dieg,e'S rufung· auf ein -Gesetz erfolgt, das nicht die 
Staates heli. Wir miitssen ,aber leid,er I,e,stst.el- 1 Richtungswerte und Richtung.skräfte eines 
le~,' d,aß der g~nfluß, den ~erArbeH'er in ..de.r I voll durchkonstruierten. Gesetzes hes~tzt. Da­
Wut schaft, bel den BeWI'rtschaftung,sstellen durch entsteht dann em Ge.setz.e~s:sumpf, in 
und in der V,erwa1tuug des Staates· hat, nicht I dem !Sich niemand mehr zurechtfindet, aus 
in diemsel'hell~ Verhältrüs g,esteigert ist, wil-::', dem niemand mehr e~nen Ausweg weiß -
di:~,s s,einer steue.rlichen I.leistung entsprech,en I und Ge'Setze sollen doch klar unq allgeme,in 
wurde. '. a:uc.h für den Laien verständlich sein, be.son-
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ders auch dann, wenn es sich um Gesetze 
handelt, welche auf die Steuerkraft des Vol­
k'es hinzielen. Damit komme ich zum Resume 
meiner ~u.sfü,hrungen: Die Bundesregierung, 
beziehungsweiise das Finanzministerium möge 
sich nicht :mit dem aus den leweili.gen Not­
w,endigkeitel1 sich ergebenden Umbau ,zuf,rie­
den geben, sondern odem Volke ein Ste'ller­
geset,z sch,affen, d'asEijn.f.ach, klar, umfassend, 
über,sichtlich und gerecht i,st. (Beifall bei der 
österreichischen Volksopartei.) 

besteuert werden. Er müßte nacblweisen, wie­
viel er im Laufe des Jahres illJS Verdienen 
gebracht hat, er müßte nachwei.sen, aus :wel­
chen GrÜnde.n er nicht fortlaufel1-d !im Genuß 
eines Ein'ke>mmens g'ewesen ist und wÜl'de 
dann nicht mehr nach d,er Lohnosteuertabelle 
- ich ,sage nach de,r begünstigten Lohnsteuer­
tabelle -, .sondern nach der Jahrestabelle de.s 
s·el,bstän.digErrwerbenden bemessen,und damit 
wäre jener Jahresausgleich hergestellt, der 
im alten österreich als eine selbstvefiständ­
-liche Gerechtigkeit ZU 111 Ausdruck gekommen 
ist. 

Bundesrat Ruballt: Hoher Bundesrat! Der 
Herr Bericht'erstatter und die hi,sher hier ge-
standenen Redner haben ja .schon einheitlich Daß die nation.aLsoz;ialistischeLohnsteuer 

. darauf hingewiesen, daß es sich hei diesem das nicht gemaoht :hat, verwundert uns j~ 
. Gesetzesbe.schluß des Nationalrates um eine nicht. Es mußte alles ins V,erdienen Ge­

Teillösung handelt, ,eine Teillösung, von der brachte, es mußten alle Lohnteile herang,e­
man sagen kann, daß sie zweifellos eine ,sehr zogen werden, und man nahm keine Rück­
beachtliche Yerbe.sserung der birsher bestah- sicht ,auf diesen Unterschied Ztwi'Schen selb­
denen und hart umstrittenen Nazilohnsteuer- ständig Ulld nicht ,selbständig Erwerbstätigen. 
gesetzgebung gewesen isl Alle Redner haben Es ist bedauerlich, daß die österreiohisohe 
abei' heute hier vor dem Bund-esrat auch zum Bundesr,egierung d,erzeit noch nicht in der 
Ausdruck gebl'lacht, daß dies,es .L~hnsteuer- Lage gewesen ist, die·se Ungerechtigke.it, di:e 
system in absehbarer Zeit unbedingt durch einflach übernommen werden muß1;'e, im ersten 
ein österr·eichisches Gesetz,' durch ein öster- Jahr d-er zweUen Republik abzuändern .• Die 
reichisc.hes System abgelöst wel'lden müßte. SoziaHstische Partei versteht es, daß das nicht 

leh möc.hte ganz ,be-sonders ,die Ausführun- schon durchg,eführt i,st. Sie ler:wartet aber von 
gen des Herrn Bundesrates Hol z f ein d der Bundesl"egie,rung, daß diese wi(llhtige 
über die W:ichtigkeit des Jahr,esal1sg1eiches Maßnahme in der allernächsten Zeit doch ge­
unterstreichen, der in d,er österreichische.n troffen wil'ld. Wenn der Herr Bundesfinanz­
Gesetzgebung bestanden hat und in der Nazi- minister pier anwesend sein könnte, sO würde 
.gesetzgebung nicht vorkommt. Es handelt er un.s sicherlich und mit volle.r Berechtigung 
sich nicht allein darum, daß ein Arheiter erwidern, daß gerade die Einführung 'eine..'l 
oder Angestellter durc.h Krank,heit oder Ar- ,Ja.hresausgle.iches einen ,wesentlichen Entfall 
beitslosigkeit in die Lage versetzt wird, nicht in dem Aufkommen der Lohnabzug,steuer 
das ganze Jahr hindtLrch gleichbleibende oder bl"1ngt. Das beweist aber er,st, wi,e ungerecht­
fortlaufende Lohn- .und Gehaltsteile ,ins Ver- fertigt di·e Einbe:haltungeu sind, die nicht 
dienen zu bring,en, auch die in der heum.gen .atisgeglichen werden können. S1e, veran­
Zeit :schon da und dort auftretende zWlang's- l'as'sen uns ,auoh, d,arüber nachzudenken, wie 
weise Kurzarbeit, Postenwechsel und ,soonsHge solche Ausfälle, d,ie notweudigerweise durch 
Veränderl1ngen im D.ienst- undL~hnverhäHnis d,i,ese Maßnahme 'entstehen, gledeckt werd,en 
der zu best'euernden Al'beitnehmer führen zu könnten. Und da stehen wir sche>nauf dem 
dem Umstand, daß die ins Verdienen ge- Standpunki, daß es in österreich heute mög­
brachten Teile eines Jahreseinkommens der lich sein 'müßte, -ohne weitere Erhöhung von 
Besteuerung so unterliegen, als wem 1 sie das Steue:rsätzen gewi,sse neue S~euerobdekte 
ganze Jahr hindurch gl.eichmäßig und fortla:u- ·etwas fester anzupacken, um zu ,einer gerech­
fend ihre Fortsetzung gefunden hätten. Der teren Steuer zu kommell. 
Gsterreichische Ja.hre,sausgle.ich hat diesen Ich spreche da besonders v.on jenen :sehr 
Umstand, diesen Unterschied, de,r sich zwi- unzeit.gemäßen Er,scheinungen, wie zum Bei­
schen der Best,e.uer.ung e.ine.g selbständig Er- spiel dem Juwelenh.andet Meine 8'ehr ver­
werbenden und den Erwerbsverhältnissen ehr.ten Herren des Bundesrates, im Juwelen­
eines nich't selbständig Erwerbenden ergibt, hand,el werden iheute Unsummen umgesetzt, 
bewußt zum Ausd,ruck g,ebracht und einen und diese Unsummep, die wioo'er Unsummen 
gerechten Ausgleich hergestellt. Der selbstän- VOll Gewinnen bringen, bedeuten .ja nichts an­
dig Erwel~bstätig.e ,bezahlt seine Steuer auf de,res als Zwang.sverkäufe der noHeidenden 
Grund der Heme.s,sung seines von ihm ein- Bevölkerung, die, um ihr Leben ZlU erhalten, 
hekaimten und nachgewiesenen Jahresein- um' ihre bombenbesohädigten Wohnungen und 

. kommens. Das ist aueh vollkommen richtig. Geschäftslokale wieder eÜl'zurichten, täglich 
Der A.rheitnehmer, der nicht selbständig im Kino durc,h Spruchbänder und durch An­

Erwerbstätlge, müßte, wenn der Jahresaus- I kündigungen ;in ruen z.eitungen ,auf den W,eg 
gleich angewel1detwir-d, im g}eic,hen Sinne i anhnerk,sam gemacht wird, sich dllrDh Ver-

12. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



170 12. SHzung des B\"mdesr.ates ,de'r Repu bUk öste,rreich. 30. Oktober 1946. 

äußerung ihrer Schmuckgegenstände das Ka­
pitalZJum Wiederaufbau ihrer Heimstätten, 
zum Wiecieraufbau ihrer Unternehmen und 
Betriebsstätten ZJu verschaffen. Unkontrollier­
bar bleibt die Weiterveräußerung Isolcher 
Wertgegenstände, und schwer ?AU 'erfassen sind 
dabei - ich gebe es zu - die dabei zu 'er­
zielenden Gewinne. 

A!ber diese Sac.he nimmt derartige FOl'1men 
an, und ,es wird. von der arbeitenden ßevöl­
k:erungauf,s schwerste v,eml,rteilt, wenn man 
hört, 'daß zum Beispiel ein 'Solches Unterneh..: 
men, das Juwelene'lnka'llft und wieder ve.r­
kauft, bloß für die Anz,eige und die Ankün­
di,gung seines Daseins und die Aufforderung, 
~~chmuckstücke zum Verkauf hinzubringen, 
einen Betrag von täglich tauSlood und mehr 
Schihling aufwendet, der in kein Verhält­
ni,s zu einer normalen Geschäftsg,ebarung und 
zum normalen Gewinn, der aus einer norma­
len GeschäUsg'ebarung resultiert, gebracht 
werden kann. 

Eine zweite Sache ist der Briefmarken­
handel. Ich meine nicht den Handel, de.r sich 
ordnungsmäßig beim Briehnarkerrhändler ab­
wiekelt, denn d:ieser tst zu, 'erfassen, !sondern 
die Truuschzentralen, di·e sich' i~mer mehr 
und mehr ·entwick:eln und ,aus spekulativen 
GrÜnden riesi,g'e Umsätze tätigen, die nicht 
greifbar 'sind. Diese Umsätze wären ein 
Steuerobjekt, das dem ,Fill'anzminister eine 
,Möglich'kieit geben könnte, zuzupacken, 
Aus d'er EriJ,assung d!1eser lErträgllli,sse könnte 
man dann den weiteren Sc~ri.tt tun, den die 
arbeitende Bevölkerung erwartet, man [könnte 
nämlich den Jahresausgleich und die Rück­
ke;lu . zur österreichisc~en LO'hnsteue rge:se tz­
gehung überhaupt ermöglichen. 

Ich habe ,schon erwähnt, daß ,der Herr Be­
richteDstaHer 'Und die heiden Herren Redner 
diese Vorlage 'als eine T,eillösung bezeichnen. 
Ich möohte aLsO' bitten, di,e Bundesregierung 
doch zu veranlass'en, d,em Nati.onalrat und 
dem Bundesrat schon in ,der nächsten. Zeit 
den EntWlUrf' eines österreichi!Schen Einikom-

mensteuer- und Lohnsteuer,gesetzes 'Vorzu­
legen, und ich möcht.e ·bitten, daß der Jahre·s­
a'usgleich, ISO wie er früher war, von der Bun­
desregierung in diese Gesetzentwür!e wieder 
'aufgenommen weflde. (Beifall bei den Sozia­
listen.) 

Berichte,rstatte·r Grossauer ~Schlußwort): 
fch habe hier den Antrag des AUSlscl1tus·se,s 
für wirtschaftliche An.gelegenheiten zu ver­
treten. Die Ausführungen waren eine beinahe 
erschöpfende DarsteUung des Gesetzeshe­
schlusses. Wir ve·r-stehen es, daß der Herr 
Finanzminister heute nicht se~bstanwesend 
sein kann, ,ich möchte a,ber meinem Bedauern 
A usdnlck ge ben;'daß es das Finanzminilslerium 
nicht für nötig findet, zur Berarung über ein 
in die Intere,ssen der Bevölk,erung so ~ehr' 
einschneidendes ,Gers!etz einen Vertreter Wie­
her zu Ischicken. (Zustimmung.) 

Im übrigen bitte ich um die Annahme des 
Ge·setzesbeschluSises .. 

* 

Dem Antrag de.s Berichterstatters entspre~ 
ehend wird g,egen den Ge,set,zesbe,scMuß des 
Nationalrates k ein Ein s p ru c herhoben. 

Bei den Erg ä n zu n ,g 's w a h I e J1 .in die 
Ausschüsse wird an Stelle des Bund'e!srates 
S c h e i ben g r a f IBlUnde,srat R u ban t zum 
M:Hglied des Ausschusses für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, an' SteHe de.s verstorbenen 
Bund'esra:tes To I d e Bunde,sr.at Dr. FI eis c h­
a c k e r~um El'!satzmitglied d.e,s Aussehus,ses 
für wirtschaftliche Angelegenheiten u.nd Bun­
desrat Kai t zurrt ErS'atzmi:tglied des Aus­
schusses J'üralUswärtige Angelegenheiten, 
fern·er ,an Stelle dels Bunde:srote,s, G T 0 s­
isauer Hundesrat Dr .. Ftlei:·schack.er 
zum Er,satzmitglie,d des. Ausschusses für Ver­
fassung1s- und -Rec.htsangelegenheiiten ge~ 

wählt. 

Die Tagesordnung 1st e r s c h ö p f t. 

.D ie n ä c h '8 t 'e S i :t z u n g wir.d auf schrift­
ljchem Wege einberufen werden. 

SchIu' der Sitzung: 16 Uhr 05 Minuten. 
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